
Wärmeverbund Witterswil

Sanierung

Gemeindeversammlung, 9. Dezember 2025
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I. Sachlage



Aufbau Wärmeverbund

• Ausgangspunkt

• Vorhandene Holzschnitzelheizung Schule / MZH / Werkhof (seit 2014)

• Sanierung Benken- / Bahnhofstrasse (Strasse, Werkleitungen)

• Projekt

• Erweiterung Heizzentrale (zweiter Kessel)

• Erstellung Stammleitung Benken- / Bahnhofstrasse

• Machbarkeitsstudie Gunep 2016

• Beschlüsse

• GV 8. Dezember 2016 - Grundsatzentscheid für Wärmeverbund, der selbsttragend sein muss

• ao. GV 9. Oktober 2017 – Einführung Spezialfinanzierung Wärmeverbund, Kreditbeschluss Erstinvestition (845’000 Fr.)
• GV 14. Juni 2018 – Genehmigung Reglemente: Wärmeverbundreglement und Anpassung Gebührenreglement

• GV 11. Dezember 2018 – Kreditbeschluss Investition 2. Phase (900’000 Fr.)
• GV 10. Dezember 2020 – Kreditbeschluss Investition 3. Phase (630’000 Fr.)
• GV 12. Dezember 2021 – Kreditbeschluss Erweiterung (55’000 Fr.)
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Sachlage

9. Dezember 2025 Gemeindeversammlung, T3, Sanierung Wärmeverbund 5

Ausgangslage

• HP 2024 / 2025 Aufbau des Wärmeverbunds im definierten Perimeter im Prinzip abgeschlossen

• Heute 46 private Anschlüsse (inkl. Dorfladen) plus 4 gemeindeeigene Gebäude, verkaufte Wärmemenge ca. 1 GWh p.a.

• Kosten Ende 2024 total rund 280 TCHF (davon 31,6 TCHF Zins [getrieben durch Bilanzfehlbetrag] sowie 17 TCHF 

Wertberichtigung auf Forderungen)

Problematik

• Rechnung der Spezialfinanzierung Wärmeverbund (SF Wärme) zeigt von Anfang an wie erwartet ein Defizit

• Gebührenerträge decken Betriebs- und Kapitalaufwände nicht

• Per 31.12.2024 kumuliertes Defizit bei 215 TCHF 

• Mit höherer abgesetzter Wärmemenge in Heizperiode 24/25 (kälter, zusätzliche Anschlüsse aktiv), für Rechnung 2025 

weniger starker Anstieg des Fehlbetrags zu erwarten

• Insgesamt: es besteht Sanierungsbedarf → Entsprechende Feststellungen der RPK zur Rechnung 2023 und 2024

• Bei Errichtung des Wärmeverbunds → mögliche künftige Gebührenanpassungen dargelegt, jedoch keine konkrete 

Regelung zum Abbau aufgelaufener Defizite der Anfangsjahre
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R24: weniger Wärmeverkauf, Bildung Delkredere 

„Netz Gemeinde“
• Schulhaus / Kindergarten

• Mehrzweckhalle

• Werkhof / Feuerwehrmagazin

„Netz Dorf“
• 45 private Hauseigentümerschaften

• 1 Liegenschaft im Besitz Gemeinde 

(Dorfladen)



Rechnungsergebnisse SF Wärme
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HoRe
2025

-28‘083.00

-28‘083.00

Budget
2025

0.00

0.00

Auszug Rechnungsdokumente



Reglementarische Vorgaben
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Eigenwirtschaftlichkeit nach 5 Jahren

Basis §136 Abs. 2 Gemeindegesetz

«Abtragung des Bilanzfehlbetrages ist spätestens 

innerhalb von fünf Jahren seit der erstmaligen 

Entstehung vorzunehmen»

Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben

Kostendeckende und 
verursachergerechte Gebühren

Basis §136 Abs. 1 und § 151 Gemeindegesetz

«Grundsätze der Gesetzmässigkeit, des 

Haushaltsgleichgewichts, der Sparsamkeit, der 

Dringlichkeit, der Wirtschaftlichkeit, des 

Verursacherprinzips, der Vorteilsabgeltung und des 

Verbots der Zweckbindung von Steuern»

Gültige Reglemente (genehmigt GV Juni 2018, RRB 18. September 2018)



Anlagen im Wärmeverbund

Anlagenteil Technisch / betrieblich
Buchhalterisch

(Anlagerechnung Spezialfinanzierung)

„Alte“ Heizung Schule (Kessel, Boiler etc.) 
+ Räume [seit 2014]
(GV vom 12. Dezember 2013)

Ja Nein
wurde per 1.1.2016 in spezielle Anlageposition 

überführt und wird dort bis 2025 zulasten allg. 

Haushalt abgeschrieben

Zweiter Heizkessel (+ Boiler, Abgasanlage) Ja Ja

Versorgungsleitungen

(Benken- / Bahnhofstr.; In den Reben)

Ja Ja

Hausanschlussleitungen Ja Ja

Wärmezähler Ja Ja
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Aufnahme in die Rechnung zu den effektiven Beschaffungskosten, dann lineare Abschreibung



Abschreibungsregeln

• Abschreibungsdauern und Zuweisung von kalkulatorischen Zinsen strikt gemäss kantonalen 

Rechnungslegungsvorschriften

• Basis Handbuchordner (HBO) HRM2 Kanton Solothurn
(Kapitel 5.4; Kapitel 7.13: Zuweisungstabelle zur Bestimmung der Anlagekategorie) 

• Sätze
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Nutzungsdauer Abschreibungssatz (p.a.)

Leitungsnetz 50 Jahre 2 %

Hochbauten 33 Jahre 3,03 %

Heizung (Kessel) 25 Jahre
(verkürzte Nutzungsdauer mit Verfügung 

vom Amt für Gemeinden vom 13.10.2022)

4 %

Investitionsbeiträge / Subventionen
(im Voraus angerechnete Beiträge Stiftung KLiK)

10 Jahre 10 % 



Kredite Wärmeverbund

Nominal abgerechnet
Effektiv

(ohne MWST)

Kredite Phase 1 + 2

• GV 19.10.2017

• GV 11.12.2018

Fr. 845’000
Fr. 900'000

ja

ja Fr. 1'663’338

Kredite Phase 3

• GV 10.12.2020 Fr. 630’000 offen Fr. 483‘118
(per 31.12.2024)

Kredit Erweiterung

• GV 12.12.2021 Fr. 55‘000 offen Fr. 34‘978
(per 31.12.2024)

9. Dezember 2025 Gemeindeversammlung, T3, Sanierung Wärmeverbund 11



Anschlussgebühren

Fällig bei jedem Neuanschluss, mindern das Investitionsvolumen und reduzieren die erforderlichen 

Abschreibungen

Erstausbauphase: Minderung der Anschlussgebühr durch Anrechnung der erwarteten Beiträge der 

Stiftung KliK

Gemeindeeigene Anschlüsse (Schule, MZH, Werkhof / Feuerwehrmagazin)

• Keine Anschlussgebühren verrechnet

• Grund: Heizanlage der gemeindeeigenen Verbraucher inkl. Leitungen bestand vor Gründung des 

Wärmeverbunds (seit 2014) finanziert aus allg. Steuerhaushalt; es waren keine neuen Investitionen 

mehr für den Anschluss notwendig
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II. Erwägungen Gemeinderat



Kostenzuordnung SF Wärme

Spezialfinanzierung enthält 

• alle für Wärmeerzeugung und -verteilung anfallenden Betriebs- und Unterhaltskosten

• alle Kapitalkosten für Investitionen ab 2018 

(frühere Investitionen in Heizgebäude und ersten Kessel sind in allg. Rechnung; keine doppelte Abschreibung)

Prüfbericht des AGEM (Amt für Gemeinden) vom 7. September 2022 zur Rechnung 202

• explizite Vorgabe zur Führung einer gesamthaften Spezialfinanzierung

• interne Rückbelastungen zur Verbuchung von Abschreibungen in allgemeine Rechnung nicht zulässig

Alle Kosten der SF werden allen angeschlossenen Verbrauchern verursachergerecht verrechnet (mittels Grund- und 

Verbrauchsgebühr)

• keine Unterscheidung zwischen gemeindeeigenen Verbrauchern (Netz „Gemeinde“) und privaten Verbrauchern 
(Netz „Dorf“)

• alle Anschlüsse haben eigene Wärmezähler

• alle Verbraucher entrichten gleiche Verbrauchs- und Grundgebühren

• Einnahmen Spezialfinanzierung widerspiegeln die Gesamtheit des Verbrauchs im Wärmeverbund
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§ 6 Abs. 5 Gebührenreglement

• Bestimmung bzgl. zu belastenden Mietkosten nicht abschliessend nachvollziehbar

• Im Kontext der Entstehung des Wärmeverbunds und der Zuordnung von Investitionen / Anlagen Miete der Anlagen 

ausserhalb des Wärmeverbunds

• Miete wäre in der Rechnung der Spezialfinanzierung als zusätzliche Aufwendung zu führen → Folge: Fehlbetrag wäre höher

• Summe von Fr. 20’000 für Betreuung, Unterhalt, Reparatur und Ersatz am effektiven Aufwand unrealistisch. Kapitalkosten 
sind nicht angesprochen → es können nicht alle Anlagen der Wärmeversorgung gemeint sein

• Widerspruch zwischen §6 Abs. 1 und §6 Abs. 5 → Vorgabe der Verursachergerechtigkeit resp. Prinzip der Vorteilsabgeltung 

wird verletzt

• Ableitung, dass dem Wärmeverbund jährlich höchstens 20‘000 Fr. für die Nutzung der Heizanlagen verrechnet werden 
dürfen, fraglich
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→ Fortlaufend negative Rechnung

→ Zunahme Bilanzdefizit

Annahme: Stabiler Wärmebezug Niveau 2025 

(Heizperiode 24/25)



Schlussfolgerung

• Differenz zwischen heutiger Rechnung und ursprünglicher Planung bzgl. Kosten und Wärmepreis

• langsamere Zunahme des Wärmeabsatzes

• Unterschätzung des effektiven Betriebs- und Unterhaltaufwands

• Unterschätzung Kapitalaufwand (Verzinsung Fehlbetrag)

• Notwendigkeit, Ungleichgewicht in der SF Wärme zu beheben, Risiko für Gemeindesteuerhaushalt 

reduzieren, reglementarische Korrektheit

• Sanierung 

• Abbau Fehlbetrag sukzessive über die nächsten 3 Jahre

• Folge: Gebührenerhöhung

• Zumutung für Kunden → negative Signale und enttäuschte Erwartungen

• Zur Entlastung Kundinnen und Kunden → Sanierungsbeitrag aus allg. Haushalt Gemeinde (möglich, weil 

Wärmeverbund freiwillige Spezialfinanzierung ist), anerkennt Problematik von §6 Abs. 5 Gebührenreglement

• Abstimmung mit Gemeindeaufsicht (Amt für Gemeinden Kt. SO, AGEM
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III. Sanierungsvorschlag



Sanierungsplan

Basis: Rechnung SF Wärme 2024 / Budget 2025 

ab 2026: Reduktion Personalaufwand (Anpassung Pikettdienst) + Reduktion Sachaufwand (Honorare, Geräte) → 15 TCHF
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Zwei Elemente Wesentlich: Annahme zur 

Planmenge Wärmeverkauf

Weitere Annahmen für Prognoserechnung

Planmenge Wärmeverkauf kWh p.a. 1’000’000
Investitonen (Fr., in der Periode) 150’000



in TCHF

Rechnung HoRe

Jahr 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Total Aufwand 279 235 253 260 267 228 228

Total Ertrag 175 223 258 258 258 258 258

Aufwandüberschuss 104 12 0 3 9 0 0

Ertragsüberschuss 0 0 5 0 0 30 30

Saldo Erfolgrsrechnung -104 -12 5 -3 -9 30 30

Eigenkapital Wärmeverbund -213 -96 -51 -13 18 48 79

Prognose

Simulation SF Wärme – Erfolgsrechnung nach Sanierung
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Mit einmaligem Sanierungsbeitrag Gemeinde und Gebührenerhöhung 

→ Rechnungsausgleich ab 2026, ab 2029 positives Ergebnis

→ Abtragung Bilanzdefizit innert 3 Jahren [negatives EK SF behoben per Ende 28]

Gesamtergebnis 
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→ Positive Rechnung und 
Aufbau von Eigenkapital =  
investive MasPuffer für 
künftige snahmen

Annahme: Stabiler Wärmebezug auf 

Niveau 2025 (Heizperiode 24/25)



Simulation SF Wärme – Planbilanz nach Sanierung
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Gebühreneffekt
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Verbrauchsgebühr

Jahreskosten für typische Bezüger (Kat. 1 / 2) neu = 2‘700 bis 3‘800 Fr.  (Erhöhung ca. 700 bis 1‘000 Franken p.a.)
bemessen am Verbrauch HP 24/25



Gebühreneffekt
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Grundgebühr
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IV. Reglement über Grundeigentümerbeiträge und -Gebühren
Teilrevision - Wärmeverbund



Anpassungen im Überblick

• §6
• Absätze 2 und 3: Redaktionelle und begriffliche Präzisierungen

• Absatz 5: Streichung → diese Bestimmung stimmt mit der betriebswirtschaftlichen und rechnungslegungs-technischen Sachlage nicht überein

• §7
• Absatz 1: Redaktionelle Korrektur

• §15
• Begriffspräzisierung in Satz 1. Streichung letzter Satz, weil doppelt zu § 16 Abs. 1

• §16
• Absatz 1: Begriffspräzisierung

• Absatz 2: Redaktionelle Klärung und Vervollständigung

• Absatz 3: Begriffliche Präzisierung, Klarstellung, dass sich Anschlussgebühren auf die installierte Leistung beziehen

• §17
• Absatz 1: Korrektur zur Abbildung der betriebswirtschaftlich richtigen Grössen

• Absatz 3: Begriffliche Richtigstellung

• §18
• Neuer Absatz 1bis zur Klarstellung der Fälligkeit von Anschlussgebühren entsprechend der Praxis

• Absatz 3: Ergänzung zur Präzisierung

• Absatz 4: redaktionelle Korrektur

• Anhang 1, Ziffer III 
• §5 Anpassung Tabelle Grundgebühren

• §6 Anpassung neuer Wärmepreis
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V. Antrag



Sanierung Wärmeverbund Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Zustimmung zur Sanierung 
der Spezialfinanzierung Wärmeverbund in Form der gleichzeitigen Genehmigung:

• der Belastung der Rechnung der Spezialfinanzierung Wärmeverbund in den Jahren 
2026, 2027 und 2028 mit einem Sonderbeitrag in Höhe von CHF 40'000

• eines einmaligen Beitrags aus dem allgemeinen Haushalt der Gemeinde zugunsten 
der Spezialfinanzierung Wärmeverbund in Höhe von CHF 130'000, zu belasten der 
Rechnung des Jahres 2025

• der Änderung von Anhang 1, Ziffer III zum Reglement über Grundeigentümerbeiträge 
und -gebühren mit einer Erhöhung der Grundgebühren von 44% für alle 
Anschlusskategorien sowie einer Erhöhung der Verbrauchsgebühr um 5 Rp. pro 
kWh auf 18,5 Rp. pro kWh 

• der vorgelegten Änderung des Reglements über Grundeigentümerbeiträge und -
Gebühren.
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Anhang zu Ziffer IV.
Synopse Anpassungen Gebührenreglement



Anpassung §6 
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Anpassung §7

9. Dezember 2025 Gemeindeversammlung, T3, Sanierung Wärmeverbund 31



Anpassung §15
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Anpassung §16
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Anpassung §17
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Anpassung §18
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Anpassung Anhang: §5 und §6
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Anpassung Anhang, §5 und §6
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